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31.03.2021 

Bezug: Ihr Schreiben vom 17.03.2021, postalischer Eingang 19.03.2021 nebst E-
Mail mit ergänzendem Vortrag vom 26.03.2021 zum Zuwendungsbescheid 
in vorläufiger Höhe vom 14.09.2020 

E-Aktenzeichen: 832.5/3-20 09BW200438
Regionalschlüssel: 081365007065

Betrifft: Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzeitige Baufreigabe für Neubauge-
biete Strutfeld OT Bargau; Unterm Bilsen OT Weiler; Holder OT Großdein-
bach 

Sehr geehrter Herr Groll, 
sehr geehrte Frau Ehinger, 

in vorbezeichneten Schreiben erwähnen Sie die Möglichkeit der Synergienutzung mit 
laufenden Bauarbeiten in den Neubaugebieten Strutfeld im Ortsteil Bargau, Unterm 
bilsen im Ortsteil Weiler und Holder im Ortsteil Großdeinbach gern. Karten im Anhang. 
Eine Nicht-Nutzung dieser Synergien kann erfahrungsgemäß zu weiternen Verzögerun-
gen einhergehend mit einer Verteuerung des Vorhabens führen. 
Insoweit gewähren wir Ihnen antragsgemäß die vorzeitige Baufreigabe und beschei-
nigen hiermit die 

förderrechtliche Unbedenklichkeit 

des vorzeitigen Baubeginns für die vorgenannten Neubaugebiete gern. anhängenden 
Karten. 

Geschäftsführer: 
Tim ßrauckmüller 
USt-IdNr.: DE259091767 

Amtsgericht: 
HRB 111699B 
Berlin-Charlottenburg 

Bankverbindung: 
IBAN: DE75 4306 0967 1113 1575 00 
BIC: GENODEMlGLS 

Anlage 1 zur Vorlage 067/2021 
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Darüber hinaus gelten die im o.g. Zuwendungsbescheid in vorl. Höhe enthaltenen Best-
immungen und Auflagen, insbesondere die Einhaltung des Materialkonzeptes. 
Ferner weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die vorzeitige Baufreigabe für die vorge-
nannten Neubaugebiete vorbehaltich der abschliessenden Beurteilung des Änderungs-
antrages erfolgt. 

Die abschließende Entscheidung über den Erlass des endgültigen Zuwendungsbeschei-
des kann erst nach weiterer fachlicher und verwaltungsrechtlicher Prüfung getroffen 
werden und steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten 
Haushaltsmittel. 

Anlagen 
1) Strutfeld, OT Bargau 
2) Unterm Bilsen, OT Weiler 
3) Holder, OT Großdeinbach 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag m 
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= Vorhandende leerrohrverbind 

= Strecke muss Tiefbautechnisch _ 
\ -

= Schacht und oder Kabelverteiler

(' 1) 

= Endpunkt (NBG) 

= Startpunkt (KV) 
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